
 

 

 

 

 

 
Bremerhaven, 10. Oktober 2024 

 
 

M i t t e i l u n g  N r . MIT-            /       (identisch mit der Nummer der Anfrage) 

zur Anfrage nach § 38 GOStVV  

der Stadtverordneten  

der Fraktion  

vom  

Thema: 

AF- 32/2024 

Bianca Ax 

WfB 

8. Oktober 2024 

Anfragen und Anträge in der StVV 

Beratung in öffentlicher Sitzung: Ja Anzahl Anlagen: 0 

 
 
I. Die Anfrage lautet: 
„Die WfB-Fraktion stellt folgende Fragen an den Magistrat: 
1. Wie viele Anträge und Anfragen wurden in der letzten sowie in der aktuellen Wahlperiode 
bisher gestellt? 
Bitte aufschlüsseln nach der Anzahl der Anfragen und Anträge von den jeweiligen Parteien und 
Einzelstadtverordneten. 
 
2. Wie viele dieser Anfragen und Anträge wurden in der Stadtverordnetenversammlung vor-
getragen und damit vollständig bearbeitet? 
Wie hoch ist der prozentuale Anteil? 
 
3. Wie viele Anträge und Anfragen wurden von den Regierungsparteien und wie viele von der 
Opposition gestellt? 
Wie viele dieser Anträge und Anfragen wurden jeweils in der Stadtverordnetenversammlung vor-
getragen, und wie hoch ist der prozentuale Anteil? 
 
Fraktionsvorsitzende Bianca Ax“ 
 
II. Der Magistrat hat am       beschlossen, die obige Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Vorbemerkung: Die Antworten wurden vom Büro der Stadtverordnetenversammlung zugeliefert. 
 
Zu Frage 1: 
Wahlperiode 2019-2023 

Fraktion, Gruppe,  
Einzelstadtverord-
nete:r 

Anfragen in der Fra-
gestunde nach § 39 
GOStVV 

Anfragen nach § 38 
GOStVV 

SPD 0 2 

CDU 23 43 

GRÜNE PP 42 33 

BIW 5 17 

DIE LINKE 23 31 

FDP 4 12 

AfD 2 23 

Knorr 0 2 

Weitere Einzelstadtver-
ordnete 

0 0 

GESAMT 99 163 
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Fraktion, Gruppe,  
Einzelstadtverord-
nete:r 

Anträge nach § 36 
GOStVV 

SPD, CDU, FDP 22 

SPD, CDU, FDP, 
GRÜNE PP 

3 

GRÜNE PP 49 

DIE LINKE 22 

GRÜNE PP, DIE 
LINKE 

3 

GRÜNE PP, DIE 
LINKE, Knorr 

1 

BIW 5 

AfD 3 

Knorr 3 

GESAMT 111 

 
Wahlperiode 2023-2027 (Stand: Sitzungsende StVV 29. August 2024) 

Fraktion, Gruppe,  
Einzelstadtverord-
nete:r 

Anfragen in der Fra-
gestunde nach § 39 
GOStVV 

Anfragen nach § 38 
GOStVV 

SPD 0 0 

CDU 3 4 

FDP 1 4 

Bündnis 90/Die Grü-
nen+P 

16 20 

BD 3 11 

AfD 2 4 

DIE LINKE 3 2 

WfB 0 0 

Einzelstadtverordneter 
DIE PARTEI 

2 1 

Weitere Einzelstadtver-
ordnete 

0 0 

GESAMT 30 46 

    

Fraktion, Gruppe,  
Einzelstadtverord-
nete:r 

Anträge nach § 36 
GOStVV 

SPD, CDU, FDP 23 

Bündnis 90/Die Grü-
nen+P 

10 

BD 5 

Grüne+P, DIE LINKE 1 

DIE LINKE 3 

AfD 1 

WfB 0 

Knorr 1 

Weitere Einzelstadt-
verordnete 

0 

GESAMT 44 
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zu Frage 2: 
In der Wahlperiode 2019-2023 wurden zu 100% alle eingereichten Anfragen in der Fragestunde 
nach § 39 GOStVV und Anfragen nach § 38 GOStVV zur Kenntnis genommen. Alle eingebrach-
ten Anträge wurden abgeschlossen (Diskontinuitätsprinzip). 
 
In der Wahlperiode 2023-2027 wurden bisher alle eingereichten Anfragen in der Fragestunde 
nach § 39 GOStVV und Anfragen nach § 38 GOStVV zur Kenntnis genommen. Der prozentuale 
Anteil beträgt somit 100 %. 
 
Von den 44 eingebrachten Anträgen wurden 14 Anträge von den jeweiligen Antragsstellenden 
zurückgezogen und 15 Anträge wurden bisher nicht beraten. 15 Anträge wurden final beraten. 
65,91 % aller eingebrachten Anträge wurden somit abgeschlossen. 
 
 
zu Frage 3: 
In der Wahlperiode 2019-2023 wurden 99 Anfragen in der Fragestunde nach § 39 GOStVV ein-
gebracht. Davon kamen 27 Anfragen (27,3%) von der Koalition (SPD, CDU und FDP) und 72 
Anfragen (72,7%) von der Opposition (alle anderen Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtverordne-
ten). Alle Anfragen in der Fragestunde wurden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Wahlperiode 2019-2023 wurden 163 Anfragen nach § 38 GOStVV eingebracht. Davon 
kamen 57 Anfragen (34,97%) von der Koalition (SPD, CDU und FDP) und 106 Anfragen (65,03%) 
von der Opposition (alle anderen Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtverordneten). Alle Anfragen 
wurden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Wahlperiode 2019-2023 wurden 111 Anträge nach § 36 GOStVV eingebracht. Eine Unter-
teilung in Koalition/Opposition ist nicht möglich, da die Einbringung vereinzelt (3x) gemeinsam 
erfolgte. Alle eingebrachten Anträge wurden abgeschlossen (Diskontinuitätsprinzip). 
 
In der Wahlperiode 2023-2027 wurden bisher 30 Anfragen in der Fragestunde nach § 39 GOStVV 
eingebracht. Davon kamen 4 Anfragen (13,33%) von der Koalition (SPD, CDU und FDP) und 26 
Anfragen (86,67%) von der Opposition (alle anderen Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtverordne-
ten). Alle Anfragen in der Fragestunde wurden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Wahlperiode 2023-2027 wurden bisher 46 Anfragen nach § 38 GOStVV eingebracht. Da-
von kamen 8 Anfragen (17,39%) von der Koalition (SPD, CDU und FDP) und 38 Anfragen 
(82,61%) von der Opposition (alle anderen Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtverordneten). Alle 
Anfragen wurden zur Kenntnis genommen. 
 
In der Wahlperiode 2023-2027 wurden bisher 44 Anträge nach § 36 GOStVV eingebracht. Davon 
kamen 23 Anträge (52,27%) von der Koalition (SPD, CDU und FDP) und 21 Anträge (47,73%) 
von der Opposition (alle anderen Fraktionen, Gruppen, Einzelstadtverordneten). 
Von den 44 eingebrachten Anträgen wurden 14 Anträge von den jeweiligen Antragsstellern zu-
rückgezogen und 15 Anträge wurden bisher nicht beraten. 15 Anträge wurden final beraten. 
65,91% aller eingebrachten Anträge wurden somit abgeschlossen. 
 
 
 
 
Grantz 
Oberbürgermeister 


